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4. Sonstige Darstellungen
- Erläuterungen siehe Kapitel 10 -

Absehbares Vorhaben
(Vorgesehene Freiflächen eingeschlossen)

l Wohnbaugebiete

l Gewerbegebiete

l Verkehrsflächen

l Hafen

l Freizeitanlage

l Bodenabgrabung, -aufschüttung

l Deponieerweiterung

Prüfgebiet für zukünftige
Vorhaben
(Vorgesehene Freiflächen eingeschlossen)

Vorhaben in Umsetzung
bzw. umgesetzt

Golfplatz Travemünde

Stadtgrenze
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Hinweis:
Flächenhafte Überschneidungen verschiedener Schutzdarstellungen sind möglich!

Bodenabbau in Umsetzung
bzw. umgesetzt

innerhalb/ausserhalb des Stadtgebietes

1. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft
- Erläuterungen siehe Kapitel 10 (Zur Abgrenzung der Schutzgebiete siehe auch Plan 18.2) -

Gesetzlich geschützter Lebensraum (§ 25 Landesnaturschutzgesetz)

Knick, gesetzlich geschützt (§ 25 (3) Landesnaturschutzgesetz)

Fläche mit festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Fläche mit geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Naturschutzgebiet (§ 16 Landesnaturschutzgesetz)

Gebiet, das die fachlichen Voraussetzungen für eine
Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllt

Geschützter Landschaftsbestandteil (§ 21 Landesnaturschutzgesetz)

Geplanter Geschützter Landschaftsbestandteil

Biotopverbundflächen (§ 1 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz)

2. Sonstige Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und
Landschaft
- Erläuterungen siehe Kapitel 10 -

Zum Aufbau eines Biotopverbundes besonders geeignete Flächen
(§ 14 Abs. 1 Nr. 4c Bundesnaturschutzgesetz)

lineare Eignungsflächen innerhalb Lübecks

Potenzielle Verbundachsen in die Region Lübeck

Alleen (§ 25 Landesnaturschutzgesetz)

Erholungsschutzstreifen an der Ostseeküste (100m, § 26 Abs. 1
Landesnaturschutzgesetz. Die Erholungsschutzstreifen von 50m
an Gewässern 1. Ordnung sind nicht dargestellt!)

3. Entwicklungsmaßnahmen
- Erläuterungen siehe Anhang I -

Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen, Sicherung bzw. Sanierung von
Altlasten / Altablagerungen

Feuchtbiotopentwicklungen:

Renaturierung von Fließgewässern / Niederungsgebieten
Wiedervernässung von Grünland
Entwicklung von Kleingewässern
Moorrenaturierung
Entwicklung von Überschwemmungswiesen

Landschafts- und Ortsbildverbesserungen:

Anlage und Wiederherstellung von Alleen
Pflanzung von Einzelbäumen auf charakteristischen Erhebungen
Durchgrünung der Altstadt

Nutzungsextensivierungen:

Grünlandextensivierung
Vorrangige Nutzung für den ökologischen Landbau
Entwicklung einer halboffenen Weidelandschaft

Prozessschutzgebiete und Sukzessionsentwicklungen:

Ausweisung von Prozessschutzgebieten
Sukzessionsflächenentwicklung

Naturschutzmaßnahmen für Siedlung, Tourismus und Verkehr:

Entsiegelung und anschließende Begrünung von versiegelten Flächen
naturverträgliche touristische Entwicklung
Rückbau bzw. Aufhebung von Verkehrswegen
keine weitere Siedlungsverdichtung

Trockenbiotopentwicklungen:

Renaturierung der Priwalldüne
Trocken- und Magerrasenentwicklung

Gehölz- und Waldentwicklungen:

Knickneuanlage
Überführung von Nadelwald / Pappelwald in naturnahen Laubwald
Waldneuentwicklung

innerhalb/ausserhalb des Stadtgebietes

zur Teerhofinsel
siehe Hinweis unten

(Zuordnung bis zur endgültigen Vorlage verbindlicher Definitionen durch
die Landesregierung Schleswig-Holstein nur vorläufig!)
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Frank Lammert
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Kartographie, Hannover
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Die Umgrenzung des geplanten Teerhofskai
ist noch nicht abschließend bestimmt und
wird sich nach zukünftigen Bürgerschafts-
beschlüssen richten.

200 m0

Entwicklungskonzept
(Schutzgebietskonzept s. Teil 2)

(Übersichtsdarstellung siehe Karte 18.1b)
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